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Zitat von Moebius

Auch bei einer Beurlaubung ohne Bezüge bleiben die beamtenrechtlichen
Einschränkungen bestehen, so lange man Beamter ist. Man darf nicht einfach einer
anderen Erwerbstätigkeit nachgehen, so lange diese nicht genehmigt ist und eine
Genehmigung für die Arbeit an einer Privatschule wird man in der Regel nicht erhalten.

Was ist der Hintergrund dieser Vorgabe?

So wäre es doch fein, sich beurlauben zu lassen und dann ein anderes Business aufzubauen.
Eines, das man mit Freude betreibt. Läuft es gut, scheidet man aus dem Staatsdienst aus. Läuft
es nicht, kehrt man zurück. In jedem Fall hat die Öffentlichkeit keinen Nachteil, ob die Lehrkraft
in der Beurlaubung nun aus dem Fenster schaut oder ihr eigenes Geschäft betreibt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/68221-um-entlassung-aus-dem-dienst-bitten/?postID=901348#post901348

https://www.lehrerforen.de/thread/68221-um-entlassung-aus-dem-dienst-bitten/?postID=899490#post899490
https://www.lehrerforen.de/thread/68221-um-entlassung-aus-dem-dienst-bitten/?postID=901348#post901348

